
Gleichstellungsstelle 

Kostenlose Beratung: 
• Rat und Hilfe für Frauen und Männer in akuten,
allgemeinen Krisensituationen • Kurs „Neuer Start
für Frauen“ – Beruflicher Neubeginn • Hilfen für
Alleinerziehende • Familienhilfe

Weitere Informationen: 
Telefon 08151 148 - 511
www.lk-starnberg.de / gleichstellungsstelle
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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▼ Wasserrecht;
Einbringen von Schnee aus der Räumung von
Verkehrsflächen in oberirdische Gewässer

◆ Wasserrecht;

Einbringen von Schnee aus der Räumung von

Verkehrsflächen in oberirdische Gewässer

Der bevorstehende Winter und die damit verbun-
dene Schneeräumung von Verkehrsflächen gibt
Anlass auf Folgendes eindringlich hinzuweisen:
Das Einbringen von Räumschnee in oberirdische
Gewässer (dazu gehört auch das Ablagern von
Räumschnee auf den Böschungen eines
Gewässerbettes) ist aus folgenden Gründen zu
unterlassen:
1. Die durch das Räumen, Abtransportieren und

Verkippen verdichteter und verfestigter
Schneemassen stellen insbesondere bei klei-
neren Gewässern im Hochwasserfall, z.B. bei
plötzlich einsetzendem Tauwetter, ein erhebli-
ches Abflusshindernis im Gewässer dar. Da-
durch kann es sehr rasch zu Wassergefahren
kommen.

2. Im abgeräumten Schnee sind in der Regel er-
hebliche Mengen Verunreinigungen enthalten.

3. Durch das Schmelzen der Schneemassen im
Gewässer wird diesem Wärme entzogen.
Dadurch wird vor allem bei niedrigen
Abflüssen die Eisbildung im Gewässer begüns-
tigt. Dies kann zu Eisgefahren, aber auch zu
Fischsterben führen.

Darüber hinaus kann das Einbringen von Räum-
schnee einen Verstoß gegen § 26 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) im Rahmen einer
Ordnungswidrigkeit bzw. einen Straftatbestand
nach § 324 des Strafgesetzbuches (StGB) darstel-
len.
Das Landratsamt Starnberg bittet die Räum-
pflichtigen die Räumschneebeseitigung ordnungs-
gemäß, insbesondere gewässerunschädlich,
durchzuführen.

Landratsamt Starnberg – H. Frey, Landrat

Impressum:

Herausgeber: Landratsamt Starnberg
Strandbadstr. 2 • 82319 Starnberg
www.landkreis-starnberg.de
Verantwortlich: Landrat Heinrich Frey
Redaktion: Stefan Diebl
Satz: Druckerei Jägerhuber, Starnberg
Das Amtsblatt ist als Newsletter
über unsere Internetseite beziehbar.

Einfach mehr Service!

©
Hi

nd
er

er

Besuchen Sie unseren neuen BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.

Für zahlreiche Dienstleistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt oder im Internet 
unter www.landkreis-starnberg.de

Das Team des BürgerService freut sich auf Ihren
Besuch.

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Frohe Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr 2008
allen Bürgerinnen und Bürgern 
des Landkreises Starnberg
Kreistag, Kreisverwaltung 
und Landrat Heinrich Frey
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